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Statut
des Amtes für Preise beim Ministerrat 

der Deutschen Demokratischen Republik 
Beschluß des Ministerrates 

vom 19. Februar 1976

§ 1
(1) Das Amt für Preise beim Ministerrat (nachfolgend Amt 

für Preise genannt) ist das Organ des Ministerrates für die 
Gewährleistung der staatlichen Preispolitik. Es verwirklicht 
seine Aufgaben in Durchführung der Beschlüsse der Partei 
der Arbeiterklasse auf der Grundlage der Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik, der Gesetze und ande
ren Rechtsvorschriften.

(2) Das Amt für Preise ist im Aufträge des Ministerrates 
verantwortlich für
— die Ausarbeitung der Grundsätze der staatlichen Preispoli

tik,
— die konsequente Verwirklichung der vom Ministerrat ge

faßten Beschlüsse über die Stabilität der Verbraucher
preise,

— die Einhaltung der Staatsdisziplin auf dem Gebiet der 
Preise.

Es hat die vom Ministerrat übertragenen Aufgaben bei
— der Bildung und planmäßigen Änderung der Industrie

preise in Zusammenarbeit mit den Industrieministerien 
und den anderen zuständigen zentralen Staatsorganen,

— der Bildung und planmäßigen Änderung der Agrarpreise 
in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Land-, Forst- 
und Nahrungsgüterwirtschaft,

— der Bildung und planmäßigen Änderung von Import
abgabepreisen in Zusammenarbeit mit dem Ministerium 
für Außenhandel und den Industrieministerien,

— der Bildung der Einzelhandelsverkaufspreise in Zusam
menarbeit mit dem Ministerium für Handel und Versor
gung,

— der Bildung der Preise für Dienstleistungen für die Bevöl
kerung' und der Mieten in Zusammenarbeit mit den zu
ständigen Staatsorganen

zu verwirklichen.

Das Amt für Preise gewährleistet und fördert die Wahrneh
mung der Verantwortung der Minister und der Leiter der 
anderen zentralen Staatsorgane für die Durchführung der 
vom Ministerrat beschlossenen Aufgaben auf dem Gebiet der 
Preise.
Das Amt für Preise hat die Aufgabe, die ökonomische Wir
kung der Industriepreise, Agrarpreise und Importabgabe
preise, insbesondere zur Förderung des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts und zur Erhöhung der Effektivität, zu 
analysieren und die Ergebnisse dem Ministerrat vorzulegen. 
Es sichert die Kontrolle der Einhaltung der staatlichen Preis
politik auf dem Gebiet der Einzelhandelsverkaufspreise, Mie
ten und Preise für Dienstleistungen für die Bevölkerung.

(3) Das Amt für Preise konzentriert sich in seiner Tätigkeit 
darauf, mit Hilfe der Preise Einfluß zu nehmen auf die konse
quente Verwirklichung der in den Jahres- und Fünfjahrplä
nen sowie in langfristigen Plänen festgelegten wirtschafts- 
und sozialpolitischen Ziele zur weiteren Erhöhung des mate
riellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf der 
Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der sozialisti
schen Produktion, der Erhöhung der Effektivität, des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts und des Wachstums der 
Arbeitsproduktivität.

(4) Das Amt für Preise hat seine Aufgaben unter Einbe
ziehung der Werktätigen in die Leitung und Planung zu lösen. 
Eis hat die Entfaltung der Initiative der Werktätigen zur Er
füllung der Pläne und für die planmäßige Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen zu unterstützen sowie die 
Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen Organisationen, 
insbesondere mit den Gewerkschaften, zu gewährleisten.

§ 2
(1) Das Atnt für Preise wird vom Leiter des Amtes für 

Preise (nachfolgend Leiter genannt) nach dem Prinzip der 
Einzelleitung bei kollektiver Beratung der Grundfragen ge
leitet. Der Leiter trägt für die gesamte Tätigkeit des Amtes 
für Preise die persönliche Verantwortung gegenüber der 
Volkskammer und dem Ministerrat der Deutschen Demokra
tischen Republik.

Das Amt für Preise ist für die ökonomische Forschung auf 
dem Gebiet der Preise und für die internationale Zusammen
arbeit auf dem Gebiet der Inlandspreisbildung verantwort
lich.
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